
Morgen Ausgabe Veiblatt zu Nr 529

Preußiſcher Landtag
Bericht der SaaleZtg

Herrenhaus
2 Sitzung vom 10 November 12 Uhr

Nach einer Anzahl kurzer geſchäftlicher Mittheilungen wurde
über die geſchäſtliche Behandlung des Antrages Adickes betr
Städteerweilerung verhandelt
Bürgermeiſter Adickes begründete ſeinen Antrag unter Hinweis
auf die Nothwendigkeit daß bei der fortgeſetzten wirthſchaftlichen
Entwicklung unſerer Zeit beſchränkende Rayonbeſtimmungen fallen
müßten Der Anträg wurde einer Kommiſſion von 15 Mit
gliedern überwiesen

Nächſte Sitzung un beſtimmt

Abgeordnetenhaus
2 Sitzung vom 10 Nov 12 Uhr

n der Tagesordnung ſteht zunächſt die Wahl des Präſi
diums

Das Haus ehrt das Andenken der inzwiſchen verſtorbenen Ab
geordneten durch Erheben von den Sitzen

Auf Vorſchlag des Abg v Laugendorf frk werden durch
Zuruf gewählt Abg v Köller zum Präſidenten Abg v Heere
a S 1 Vizepräſidenten und Abg v Beuda zum 2 Vlze

räſidenten
Zu Schriftführern wurden auf gleiche Weiſe ernannt die

3 e Barth Eberhard Dr Harimann Jmwalle
Koliſch Olzem Vopelius Jeruſalem

Es folgt die Entgegennahme von Vorlagen der Staats
regierung

Miniſterpräſident Graf Enlenburg Die Reform der direkten
Steuern im Staate wird wie Sie aus der Thronrede entnommen
haben den bedeutendſten Gegenſtand Jhrer Verhandlungen bilden
Jch lege die Entwürfe eines Geſetzes betr die Aufhebung der
direkten Staatsſteuern zweitens eines Ergänzungsſteuergeſetzes
und drittens eines Kommunalabgabengeſetzes nebſt Anlage und
Begründung und eine Denkfchrift welche den Geſammlplan ein
gehend erörtert auf Grund Allerhöchſter Ermächtigung vom 2 d
im Namen der Staatsregierung Jhnen vor

Als vor 2 Jahren das Einkommenſteuer und Gewerbeſteuer
geſetz eingebracht wurden hat die Staatsregierung keinen Zweifel
darüber gelaſſen daß mit dieſen Geſetzen nur der Grund gelegt

werden ſoll zu einer umfaſſenden Reform des direkten Steuer

S

Streben dahin

auf rund 40 Millionen jährlich
I und ſodann auch die Nothwendigkeit gegeben die Forderung des

ordentlich

verſchiedenartigen V iſſe
laſſen da wo der Staat dies nicht konnte

S a e

weſens im Staate und in der Gemeinde mit der Abſicht eine
gerechte Vertheilung der Belaſtung herbeizuführen

Die Abſicht die Grund und Gebändeſteuer zu reformiren findet
ihren Ausdruck in dem Paragraphen des Einkommenſteuergeſetzes

wonach derjenige Ertrag der Einkommenſtener welcher über
80 Millionen jährlich und eine auf 4 Proz bemeſſene jährliche
Steigerung hinansgeht zur Duchführung der Beſeitigung der
Grund und Gebändeſtener und einer Ueberweiſung derſelben an
Kommunalverbände verwendet werden ſoll Die erſte Ver
anlagung der Einkommenſteuer ging über die Vorausberechnung
hinaus ſie belief ſich auf über 120 Millionen und demnach der
Betrag welcher zur Durchführung der Steuerreform übrig bleibt

Hierdurch war die Möglichkeit

8 82 des Einkommenſteuergeſetzes nicht buchſtäblich auszuführen
ſondern nach dem Sinne deſſelben nach weitern Geſichtspunkten
die Steuerreform zum Abſchluß zu bringen

Unſer direktes Staatsſteuerſyſtem krankk an der Real
ſtener Dieſe führt ihrer Natur nach zu einer außer

ungleichmäßigen Belaſtung trifft infolgedeſſen
die Steuerpflichtigen in ungleichmäßiger und unbilliger
Weiſe und verhindert die durch die Gerechtigkeit gebotene
unterſchiedliche Beſteuerung des fundirten vererblichen Ein
kommen im Gegenſatz zum Arbeitseinkommen Die Gemeinden
werden aber durch die ſtaatliche Beſtenerung der Realobjekte ver
hindert dieſe welche für die Gemeinden beſonders geeignet ſind
in ausgiebigem Maße zu benutzen und werden hingedrängt auf
ein Syſtem von Zuſchlägen zur Einkommenſteuer welche auf die
Erträge dieſer Steuer für den Staat nicht ohne nachtheilige
Rückwirkung bleiben Dies tritt am augenfälligſten hervor bei
der Grund und Gebäudeſteuer trifft aber auch wenngleich in
geringerem Maße bei der Gewerbe und Bergwerkſteuer zu

Eine Beſeitigung der angedenteten Uebelſtände läßt ſich daher
nur herbeiführen dadurch daß der Staat auf die Erhebung der
genannten vier Steuern verzichtet und ſeinerſeits zu einer ver
ſtärkten Heranziehung des fundirten Einkommens übergeht Daß
und warum es beabſichtigt iſt das letztere in Form eines be

ſondern Geſetzes und in der Form der Beſteuerung des nutz
baren Reineinkommens zu bewilligen werden Sie aus der Be
gründung der Ergänzungsſteuer erſehen Jch kann mich dabei

auf die Bemerkung beſchränken daß die Abſicht dahin geht die
Skeuer auf z von 1000 zu beſchränken Von jeher iſt das

gegangen den Verzicht auf die Realſteuer
nicht allein den davon betroffenen Sleuerpflichtigen ſondern
vor allem den Gemeinden nützlich zu geſtalten Die Frage
aber in welcher Weiſe dies geſchehen ſoll iſt nach dem
vorliegenden Plane dahin zu entſcheiden daß die Steuer
nicht als ſolche überwieſen wird d h vom Staate erhoben
und an die Gemeinden überwieſen werden ſoll ſondern daß die
Steuerquelle den Gemeinden zur eigenen Ausnutzung überlaſſen
werden ſoll Vereinzelter Beifall rechts Dies gewährt den
Gemeinden die Möglichkeit einer freien Bewegung in der Be
nutzung der Quellen und beſonders in der Berückſichtigung der

Verhältniſſe eine Ausgleichung eintreten zu
Es fällt außerdem

die Erörterung der Frage weg in welcher Weiſe eine höhere
oder niedrigere Beſteuerung von den Gemeinden ausgeübt wer

Hinſichte Quellen von den Gemeinden auch in angemeſſener Weiſe

benutzt werden
abgabengeſetzes Beſtimmung getroffen ſt

fühlten Bedürfniſſe nach einem einheitlichen Kommnnalſteuerſyſtem

den ſoll
Anderſeits erwachſen aber auch bei der Durchführung dieſes

Planes weitere Aufgaben für die Geſetzgebung in zweifacher
Erſtens muß dafür geſorgt werden daß die freigege

Darüber iſt im Entwurfe eines Kommnunal
welches dem längſt ge

abhilft Außerdem wird das Ziel verfolgt durch eine ſtarle Be
tonung des Grundſatzes von Leiſtung und Gegenleiſtung den

Bedarf an eigentlichen Gemeindeſtenern zu vermindern und
tagen die Belaſtung durch Niederſchläge möglichſt zu be

eſtigen
Die zweite Aufgabe beſteht darin vorzubengen daß in den

vielen geſetzlichen Beſtimmungen und Beziehungen für welche die
Entrichtung direkter Stagtsſteuern die Vorausſetzung bildet für
den Staat nicht eine Lücke entſteht Es iſt darum nicht möglich
gleichzeitig mit dem Verzicht auf die Erhebung der Stagtsſteuern
auch auf die Veranlagung ſeitens des Staates zu verzichten Es
wird dies ohne weiteres einleuchten wenn ich daran erinnere
daß das geſammte Grundbuch und Kataſterweſen in ſeinen ge
ſammten Rechtsverhältniſſen ſeine Grundlagen in der Veran
lagung der Grundſteuer ſeitens des Staates hat Jſt das richtig
dann iſt die Ausfüllung der Lücke ſehr leicht indem man nämlich
in allen Beſtimmungen anſtatt der entrichteten die veranlagten
Steuern nimmt

Die Entrichtung der Steuern iſt nicht der eigentliche Rechts
grund der Verhällniſſe ſondern bildet nur den Maßſtab für die

ſelben Es giebt allerdings auch Verhältniſſe z B bei der Bil
dung der Urwählerliſten für das Abgeordnetenhaus und für die
Stadtverordnetenwahlen und für dieſe iſt bei dem angedenteten

Plane eine beſondere Regelung nothwendig und ich hoffe in der
age zu ſein im Laufe der gegenwärtigen Seſſion eine Vorlage

einzubringen welche in dieſer Beziehung

Summe von rund 102 Millionen

Millionen eine neue Handhabe gefunden

1885 auf welchen dieſes beruht war von v
Dauer beabſichtigt

Summen aus dieſen Getreide
geweſen

als auf 30 Millionen belaufen würde

dienen

wird Vereinzeltes Bravo rechts

entwurfes betreffend die Aufhebung dire

Abg Nickert dfr Jch bin mit dem

es ſich jedoch um Fragen handelt

Abgeordneten welche

möchte ich wünſchen
bereitung freigelaſſen werde Allerdings

bis Weihnachten im Reichstage mit
Preſſe bereits Dispoſitionen getroffen worden

der Saale Zeitung
m R

Abhilfe ſchafft Der
Verzicht des Staates auf ſtaalliche Steuern belänft ſich auf die

Der Belrag welcher zur Deckung dieſer Summe aus den höhern
Erträgniſſen der Einkommenſtener zur Verfügung ſteht beträgt
40 Millionen Es muß alſo für die Deckung von weitern 60

werdeu Hierzu bietet
ſich zunächſt der Ertrag welcher bisher aus den Gelreide und
Viehzöllen an die Kreiſe gewährt war Das Geſetz vom 14 Mai

ornherein nicht auf die

Es ſollte einen Nothbehelf bieten bis zu dem Zeiipunkte wo
es möglich ſein würde den kommunglen Verbänden die Ueber
weiſungen zukommen zu laſſen Nachdem dieſer Zeilpunkt gegen
wärtig eingetreten iſt hat das Geſetz ſeine Kraft verloren Die

e und ViehzöllenKreiſen überwieſen wurden ſind in den letzten Jahren ſehr hoch
welche den

Nachdem aber eine Ermäßigung der Getreidezölle ſtattgefunden
hat und aus andern Rückſichten der wirthſchaftlichen Verhältniſſe
iſt nicht anzunehmen daß ſich in Zukunft dieſer Antheil höher

Nur mit dieſem Betrage
darf daher der Ausfall in Rechnung gezogen werden Es bleibt
dann noch ein Betrag von 32 Millionen übrig und hierzu
ſoll das Ergebniß der Jhnen vorgeſchlagenen Ergänzungsſteuer

Mit dieſen Vorlagen wird nicht nur eine hohe Anforderung
an Jhre Arbeitskraft und Leiſtungsfäbigkeit geſtellt
führung der Vorlagen wird eine tiefgreifende Umgeſtaltung
unſeres geſammten Steuerſyſtems mit ſich bringen
aber der feſten Ueberzeugung daß unſer Steuerſyſtem nur beſſer
werden kann wenn ganze Arbeit gemacht wird Jndem wir auf
Jhre bereitwillige Mitwirkung rechnen vertrauen wir darauf
daß Sie den Geſichtspunkten von denen die Staatsregierun
ausgegangen iſt Jhre Zuſtimmung nicht verſagen und ein Wer
ſchaffen werden das dem Wohle des Vaterlandes förderlich ſein

Die Aus

Jch bin

Präſident v Köller ſchlägt vor die Erörterung des Geſetz
kter Steuern mit der

Erörterung über die Denkſchrift und den Geſetzentwurf betreffend
die Ergänzungsſteuer zu verbinden und beraumt die nächſte
Sitzung auf Mittwoch den 17 November an

Vorſchlage des Präſi
denten einverſtanden jedoch unter dem Vorbehalt daß ſpäter für
jedes einzelne Geſetz eine Generaldiskuſſion angeſetzt wird Da

welche unſer geſammtes
Steuerſyſtem auf andere Grundlagen ſtellen ſo ſollte man den

mit der Regierung die Verantwortung
theilen die de Zeit zur Berathung laſſen Taß die ganze nächſte Woche für die Vor

Deshalb

ſind in der offiziöſen
Wir ſollen ſogar

der Militärvorlage im
Landtage mit den Steuervorlagen fertig ſein iauf den Reichstag keine Rückſicht zu nehmen wir haben hier

Wir haben hier

rn

Halle Freilag ll Popenber 1892

Gartenbaues dem Betriebe des Bergbaues oder eines Gewerbes
dienende Anlage n Betriebskapital

das ſonſtige KapitalvermögenVon ter Veſienerung ſollen jedoch ausgeſchloſſen fein

die außerhalb Preußens belegenen Grundſtücke
das dem Vetriebe der Land und Forſtwirthſchaft des Berg

baues oder eines ſte e e ingrres außerhalb Preußens
dienende Anlage und BetriebskapitalAls ſenerbares Vermögen im Sinne des Geſehes ſollen
Möbel Hausrath und andere bewegliche körperliche Sachen
nicht gellen inſofern dieſelben nicht als Zubehör eines Grund
ſiückes oder als Veſtandtheile eines Anlage und Betriebskapitalß
anzuſehen ſindZehn er Stener Veranlagung ſollen hinzugerechnet werden

die zu einer FideikommißStiftung 5 3 des Erbſchaftsſteuer
Geſetzes vom 24 Mai e n Vermögen der Erben
nach Verhältniß ihres C eilesdie Tun nie und Betriebskapital einer Erwerbs Geſellſchaft

gehörigen Werihe der einzelnen Theilnehmer nach Maßgabe
ihres Antheilsdem Haushaltungsvorſtande das Vermögen derjenigen Haus
haltungsangehörigen deren Einkommen ihm nach 8 11 des Ein
kommenſteuergeſeßes bei der Veranlagung zur Einkommenſteuer

inzuzurechnen iſtt Vas Lid Betriebskapital ſoll die ſämmtlichen dem be
treffenden Betriebe gewidmeten und Rechte umfaſſen
welche einen in Geld ſchätzbaren Werth haben

Bei Steuerpflichtigen welche außerhalb Preußens einen
ſtehenden Betrieb durch Errichtung von Zweigniederlaſſungen
Fabrikations Ein oder Verkaufsſtätten oder in ſonſtiger Weiſe
ünterhallen ſoll derjenige Theil des Anlage oder etriebs
kapitals welcher auf den außerhalb Preußens unterhaltenen
Betrieb enlfällt außer Anſatz bleiben

Das ſonſtige Kapitalvermögen umfaßt
verzinsliche und unverzinsliche verbriefte und unverbriefte

Kapitalforderungen jeder Art einſchließlich des Werthes von
Akten oder Antheilsſcheinen Kommanditantheilen Kuxen Ge
ſchäftsguthaben bei Genoſſenſchaften Geſchäftsantheilen und
anderen Geſellſchaftseinlagen

baares Geld Banknoten und Reichskaſſenſcheine mit Ausſchluß
der aus den laufenden Jahreseinkünflen der Stenerpflichtigen vor
handenen Beſtände ſowie Gold und Silber in Varren

inſoweit die in den beiden vorhergehenden Abſätzen bezeichneten
Werthe nicht als Theile eines Anlage und Betriebskapitals anzu
ehen ſindDe Widitalwerth der Rechte auf Apanggen Renten Leibrenten

Altertheilsbezüge und auf andere privilegiſche geldwerthe Hebungen
welche dem Steuerpflichtigen auf ſeine Lebenszeit oder auf die
Lebenszeit eines anderen auf unbeſtimmte Zeit oder auf die
Daner von mindeſtens 10 Jahren aus letztwilligen Verfügungen
Familienſtiftungen vermöge hausgeſetzlicher Beſtimmung oder als

mäßig zuſtehen
Die Beſtimmungen des vorſtehenden Abſatzes ſollen keine An

wendung finden auf Renten und Perſonen welche auf Grund

Gegenleiſtung für die Hingabe von Vermögenswerthen vertrags

lediglich im Jntereſſe der Sache zu handeln
Abg Hobrecht nl ſchlägt vor mit der Generaldiskuſſion am

Donnerstag anzufangen
Abg Nichter dfr Jch möchte von vornherein mich dagegen

verwahren als ob es möglich ſein ſollte die Generaldiskuſſion
des Geſetzes betr die Auſhebung direkter Steuern mit der über
die Ergänzungsſteuer ohne weiteres zu verbinden Das Ver
mögensſtenergeſetz oder wie es beſchönigend genannt wird Er
gänzungsſteuergeſetz enthält ein durchaus neues Beſtenerungs
verfahren und hat auch ganz abgeſehen davon ſeine beſondern
Grundſätze die als ſehr zweifelhafter Natur erachtet werden
können Deshalb kann man in den Dispoſitionen bezüglich der
Generaldiskuſſion nicht anders verfahren als daß man voraus
gehen läßt den Geſetzentwurf betr die Aufhebung der Staats
ſteuern und dann in ähnlicher Weiſe wie der Miniſterpräſident
in ſeiner Einleitungsrede ſagte eine beſondere Generaldiskuſſion
nicht blos des Kommunalſteuergeſetzes ſondern auch des Ver
mögensſtenergeſetzes folgen läßt

Ob die nächſte Sitzung am Mittwoch oder am Donnerstag
ſtattfinden ſoll iſt in der Sache gleichgiltig Das Geſetz be
treffend die direkten Steuern gehört zu denjenigen die in ihren
Grundſätzen in der Oeffentlichkeit noch viel weniger bekannt ge
worden ſind als die Geſetzentwürfe die uns früher vorgelegt
worden ſind ſodaß auch deshalb die e Berathung möglichſt
beſchleunigt werden muß zumal dieſe die Jnſtruktion für die
Kommiſſionsberathung abgeben ſoll und nach der erſten Be
rathung die Vorlage für längere Zeit aus der Oeffentlichkeit
verſchwindet

Präſident v Köller will hierauf zur Abſtimmung ſchreiten
Abg Richter betont daß jedes Mitglied des Hauſes nach der

Geſchäftsordnung das Recht habe der Verbindung der General
diskuſſion über mehrere Vorlagen zu widerſprechen

Präſident v Köller iſt der Anſicht daß nach der Geſchäfts
ordnung mehrere Geſetzentwürfe zugleich je nach dem Belieben
des Hauſes zur Erörterung geſtellt werden können

Abg Frhr v Huene Ctr Es ſcheint mir ganz von ſelbſt
gegeben daß wir an der Hand der Dentſchrift blos eine General
diskuſſion über den Geſehentwurf betr die Aufhebung direkter
Staatsſtenern vorzunehmen haben

Nach weitern Erörterungen zwiſchen dem Präſidenten und den
Abgg Richter Frbr v Huene und Graf Limburg Stirum
wird nur die erſte Berathung des Geſetzentwurfes betreffend
Aufhebung direkter Stgatsſteuern in Verbindung mit der Denk
ſchrift auf die Tagesordnung der nächſten Sitzung geſetzt welche
entſprechend einem Antrage des Abg Frhr v Heere man Ctr
auf Freitag den 18 November 11 Uhr anberaumt wird

Schluß gegen 12 Uhr

Das Gefetz betreffend die
Vermögensftener

Vom 1 April 1894 ab ſoll eine Ergänzungsſteuer von Ver
mögen erhoben werden Der Jnhalt des betreffenden Geſetz
Entwurfs iſt folgender

Der Ergänzungsſteuer ſollen unterliegen die in s 1 des Ein
kommenſteuergeſetzes zu Nr 1 und 2 bezeichneten phyſiſchen
Perſonen ſowie diejenigen Ausländer welche ſich in Preußen
des Erwerbes wegen oder länger als fünf Jahre aufhalten nach
dem Geſammtwerth ihres ſteuerbaren Vermögens ferner ohne
Rückſicht auf Staatsangehörigkeit Wohnſitz und Aufenthalt alle
phyſiſchen Perſonen nach dem Werthe ihres preußiſchen Grund
beſitzes bezw ihres dem Betriebe der Land oder Forſtwirth
ſchaft einſchließlich der Viehzucht des Wein Obſt und

age rtbes in Preußen dienenden Anlage und Betriebs
apitals
Befreit von der Ergänzungsſteuer ſind die gemäß S 3 des

Einkommenſteuergeſetzes zu Nr 1 bis 4 von der Einkommenſteuer
befreiten Perſonen

Der Veſtenerung ſoll das geſammte bewegliche und unbeweg
Vermögen nach Abzug der Schulden unterliegen

Jn dieſem Sinne ſollen als ſteuerbare Vermögen ins
beſondere gelten

Grundſtücke Liegenſchaften und Gebäude nebſt allem
Zubehör Bergwerkseigenthum Nießbrauchs und andere ſelbſt
ſtändige Rechte und Gerechtigkeiten welche einen in Geld ſchätz
baren Werth haben das dem Betriebe der Land und Forſt
wirthſchaft einſchließlich der Viehzucht des Wein Obſt und

Gartenbaues dem Betriebe des Bergbaues oder eines ſtehen

eines der beſtehenden Reichsverſicherungsgeſetze oder aus
Wittwen Waiſen und Penſionskaſſen gezahlt werden oder
welche in letztwilligen Verfügungen Perſonen die zum Haus
ſtande des Erblaſſers gehört und in einem Dienſtverhältniß zu
demſelben geſtanden haben mit Rückſicht auf die dem Erblaſſer
geleiſteten Dienſte zugewendet ſind

Von dem Aktivvermögen ſollen in Abzug gebracht
werden

die dinglichen und perſönlichen Kapitalſchulden des Steuer
pflichtigen mit Ausſchluß der zur Beſtreitung des laufenden Haus
haltes eingegangenen Verbindlichkeiten der ſogenannten Haus
haltungsſchulden

der Kapitalwerth der vom Steuerpflichtigen zu entrichtenden
Apanagen Renten Altentheile und ſonſtigen periodiſchen geld
werthen Leiſtungen

inſoweit dieſe Verbindlichkeiten nicht auf Vermögenstheilen
rm welche bei der Veranlagung außer Betracht zu laſſen

ind
Verbindlichkeiten welche ungetheilt zugleich auf ſteuerbaren und

nichtſteuerbaren Vermögenstheilen haften kommen von den erſtern
nur nach dem Verhältniſſe dieſes Theiles zu dem Geſammtver
mögen in Abzug

Jn Bezug auf die Werthbeſtimmung ſoll Folgendes feſt
geſtellt werden

Bei Berechnung und Schätzung des ſteuerbaren Vermögenswird der Beſtand und gemeine Wert der einzelnen Theile des

ſelben zur Zeit der re das iſt der Vermögensanzeige
zu Grunde gelegt ſoweit nicht im Nachſtehenden etwas Anderes
beſtimmt iſt

Grundſtücke Liegenſchaften und Gebäude ſelbſtändige
Rechte und Gerechtigkeiten ſind unter Berückſichtigung der je
weiligen Beſtimmung und Benutzungsart der ſämmtlichen Zu
behörungen und der darauf ruhenden dauernden Laſten nach dem
Verkaufswerthe zu veranſchlagen welcher denſelben nach den be
kannten für gleichartige Vermögensgegenſtände wirklich erzielten
Kaufpreiſen beizulegen iſt Für Grundſtücke welche dem Betriebe
der Land und Forſtwirthſchaft der Viehzucht dem Wein Obſt
und Gartenbau dienen ſind behufs Ermittelung des Verkaufs
werthes auch das geſammte lebende und todte Wirthſchaftsinventar
die Futter und Erntevorräthe ſowie die ſonſt zum Anlage und
Betriebskapital gehörigen Werthe einſchließlich der den gewerb
lichen Nebenbetrieben dienenden Gegenſtände mit in Anſchlag
zu bringen

Der Werih derjenigen Grundſtücke welche einem bergbaulichen
einem Handels oder Gewerbebetriebe gewidmet ſind iſt bei der
Ermittelung des dem betreffenden Betriebe dienenden Aunlage
und Betriebskapitals zu berückſichtigen

Baares Geld deutſcher Währung Reichskaſſenſcheine und Reichs
banknoten ſollen mit dem Nennwerthe Silber und Gold in
Barren mit dem Verkaufswerthe zum Anſatz gelangen

Andere Werthpapiere und fremde Geldforten werden falls die
ſelben in Deutſchland einen Vörſenkurs haben nach dieſem
andernfalls nach ihrem Verkaufs werthe berechnet

Bei Anwendung des Kurswerthes iſt derjenige Kurs maß
gebend mit welchem das Papier oder die Geldſorte zur Zeit der
Vermögensanzeige an der Berliner oder der dem Veranlagungs
orte nächſtgelegenen deutſchen Börſe amtlich notirt wird

Alle übrigen Kapitalforderungen und Schulden ſind mit dem
Nennwerthe in Anſatz zu bringen inſofern ſie nicht unbeitreiblich
ſind oder inſofern nicht andere Umſtände vorliegen welche die
Annahme eines von dem Nennwerthe abweichenden Verkaufs
verthes begründen

Für Kapitalien welche weder einen VBörſenkurs noch einen be
timmten Nennwerth haben iſt der Verkaufswerth maßgebend

Behufs Ermitlelung des Kapitalswerthes von Nießbrauchs
rechten Renten Apanagen Leibrenten Altentheilsbezügen und
andern periodiſchen Nutzungen iſt ſofern ſie nicht zu einer Fidei
kommißſtiftung gehören der Geldwerth der einjährigen Nußung
oder Leiſtung nach Maßgabe der folgenden Vorſchriften zu grunds
zu legen

Bei immerwährenden Nuhzungen und Leiſtungen wird da
Fünfundzwanzigfache des einjährigen Bekrages bei Nutzungen
und Leiſtungen von unbeſtimmter Dauer falls nicht andere Be
ſtimmungen des Geſetzes Anwendung ſinden oder anderweitige
die längſte Dauer begrenzende Umſtände nachgewieſen werden
das Zwölfeinhalbfache des einjährigen Betrages als Kapitalwerth

angenommen

Jſt das Recht auf die er desandern Perſon beſchräunkt ſo
Berechtigten

beſtimmt ſichoder einer
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der Kapitalwerth nach dem zur Zeit der Veranlagung bezw Ver
mögensanzeige rn e der Perſon bei deren Tode
das Recht erliſcht und wird bei einem Lebensalter derſelben

von Jahren oder weniger auf das 18fache
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der einjährigen Nutzung oder Leiſtung angenommen

Jſt die Dauer des Rechtes von der Lebenszeit mehrerer Per
onen dergeſtalt abhängig daß beim Tode der zuerſt verſterben
en die Nutzung oder Leiſtung erliſcht ſo iſt für die vorſtehend

feſtgeſtellte Werthermittelung das Lebensalter der älteſten Perſon
maßgebend Wenn das Bezugsrecht bis zum Tode der letztver
ſterbenden Perſon fortdauert erfolgt die Berechnung nach dem
Lebensalter der jüngſten Perſon e

Der Käapitalwerth der auf beſtimmle Zeit eingeſchränklen Nutzun
gen oder Leiſtungen iſt für den Zeitpunkt der Veranlagung bezw
Vermögensanzeige unter Zugrundelegung eines vierprozentigen
Zinsfußes nach der dem Erbſchaftsſtenergeſetze beigefügten Hilfs
talelle zu ermitteln

Bei Nutzungen oder Leiſtungen welche ihrem Betrage oder
ihrem Geldwerthe nach nicht feſtſtehen wird der Geldwerth des
im letzten Leiſtungsjahre entrichteten Betrages und wenn eine
volle Jahresleiſtung noch nicht ſtattgefunden hat der Geldwerth
des müthmaßlich für das laufende Jahr zu entrichtenden Betra
ges zu Grunde gelegt

Dem Kapitalwerth verzinslicher Forderungen und Schulden
und fortlaufenden Hebungen oder Leiſtungen wird der Geld
werth der rückſtändigen Zinſen oder Leiſtungen hinzugerechnet
ſofern deren Unbeitreiblichkeit nicht feſtſteht die ſeit dem letzten

n geeitsternun laufenden Zinſen und Leiſtungen bleiben außer
nſaßz

Vom Kapitalwerth unverzinslicher befriſteter Forderungen und
Schulden werden für die Zeit bis zur Fälligkeit 4 Proz Jahres
zinſen in Abzug gebracht

Noch nicht fällige Anſprüche aus Lebens Kapital und
Rentenverſicherungen kommen mit der Summe der vom
Verſicherten eingezahlten Prämie oder Kapitalbeiträge falls aber
der Betrag nachgewieſen wird für welchen die Verſicherungs
anſtalt die Police zurückkanfen würde mit dieſem Rückkanufs
werthe in Anrechnung

Die vorſtehende Beſtimmung findet keine Anwendung auf An
ſprüche an Wittwen Waiſen und Penſionskaſſen auch nicht
an Anſprüche aus einer Reichsverſicherungskaſſe

Unter BVerückſichtigung beſonderer Verhältniſſe
follen zur Ergänzungsſteuer nicht herangezogen
werden

diejenigen Perſonen deren ſteuerbares Vermögen den Ge
ſammtwerth von 6000 Mk nicht überſteigt

diejenigen Perſonen deren nach Maßgabe des Einkommen
ſteuergeſetzes zu berechnendes Jahreseinkommen nicht mehr als
420 Mk beträgt

weibliche Perſonen welche minderjährige Familienangehörige
zu unterhalten haben vaterloſe minderjährige Waiſen und Er
werbsunfähige inſofern das nach Maßgabe des Einkommen
ſteuergeſetzes zu berechnende Jahreseinkommen dieſer Perſonen
den Betrag von 900 Mk nicht überſteigt

Die Ergänzungsſteuer ſoll betragen bei einem
ſtenerbaren Vermögen von

mehr als bis einſchließlich jährlich
Mark Mark Mark6,000 8,000 38,000 10,000 410,000 12,000 512,000 14,000 614,000 16,000 718,000 20,000 920,000 22,000 1022,000 2,000 1124,900 28,000 1236,900 40,000 1840,000 44,000 20

Die Steuer ſteigt bei höherem Vermögen bis einſchließlich
210,000 M für jede angefangene 10,000 M um je 5 von
mehr als 210,000 M bis inel 1,020,000 M für jede angefangene
20,900 M um je 10 von mehr als 1,020,000 M für jede
angefangene 190,000 M um je 50 M

Die Veranlagung zur Ergänzungsſteuer ſoll an denjenigen
Orten erfolgen an welchem der Steuerpflichtige gemäß des be
treffenden Geſetzes zur Einkommenſteuer zu veranlagen iſt

Jeder Gemeinde bezw Gutsvorſtand hat die im t 23 des
Einkommenſteuergeſetzes vorgeſchriebenen Ermittelungen auch auf
alle diejenigen Merkmale zu erſtrecken welche ein Urtheil über
den Umfang und Werth des ſteuerpſlichtigen Vermögens be
ründen können und das Ergebniß in eine nach nähern Be
immungen des Finanzminiſters einzureichende Nachweiſung

einzutragen
Für die Vermögensanzeige ſollen folgende Beſtimmungen

gelroffen werden
Jeder nach den Vorſchriften des zu erlaſſenden Geſetzes bereits

mit einem Vermögen von mehr als 6000 M veranlagte Steuer
pflichtige iſt auf die vor der jedesmaligen Veranlagung ergehende
öffentliche Aufforderung zur Vermögensanzeige verpflichtet Letz
tere iſt innerhalb der auf mindeſtens vierzehn Tage zu bemeſ
ſenden Friſt nach dem vom Finanzminiſter vorgeſchriebenen For
mulare bei dem Vorſitzenden der Veranlagungskommiſſion ſchrift
lich oder zu Protokoll unter der Verſicherung abzugeben daß dte
Angaben nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen gemacht ſind

Andere Steuerpflichtige ſind zur Vermögensanzeige verpflichtet
ſobald eine beſondere Aufforderung an ſie ergeht

Jn der Vermögensanzeige iſt das ſteuerbare Vermögen ge
Der nach den einzelnen Beſtandtheilen und insbeſondere anzu
geben

hinſichtlich der Grundſtücke
die Art und Belegenheit Gemeinde Gutsbezirk derſelben

ſowie der Geſammtwerth jeder eine wirthſchaftliche Einheit
bildenden Beſitzung

e der ſelbſtſtändigen Rechte und Gerechtigkeiten
der Gegenſtand und Werth derſelben

hinſichtlich des Anlage und Betriebskapitals
der Gegenſtand und Ort des Betriebes welchem daſſelbe ge

widmet iſt ſowie der Geſammtwerth des Anlage und Betriebs
kapitals für jeden ſelbſtſtändigen Betrieb

der Geſammtbetrag des ſonſtigen Kapitalvermögens und deren
e deren Abzug beanſprucht wird

eriodiſche Hebungen und Leiſtungen ſind beſonders mit ihrem
Jahresbetrage aufzuführen unter Angabe derjenigen Thatſachen
und Verhältniſſe welche für die Berechnung des Kapitalwerthes
nach den Beſtimmungen des Geſetzes maßgebend ſind

Auf Erfordern des Vorſitzenden der Veranlagungs Kommiſſion
iſt ein zugleich die erforderlichen Werthangaben enthattendes
vollſtändiges Verzzeichniß ſowohl der einzelnen Beſtandtheile des
Kapitalvermögens als auch der angegebenen Schulden dem Vor
ſitzenden zur perſönlichen Kenntnißnahme vorzulegen

Jnſoweit die Werihe deren Angabe wie vorſtehend
efordert wird nicht nach den betreffenden Beſtimmungen
urch den Nenn oder Kourswerth oder den Betrag

der geleiſteten Zahlungen beſtimmt ſind ſöll dem Steuerpflichtigen
auf ſeinen Antrag geſtattet werden ſtatt der Werthangaben in
die Vermögensanzeige nur diejenigen thatſächlichen Mittheilungenaufzunehmen welche er behufs Schäßung des Werthes ben
bringen im Stande iſt

Stellvertreter und aus vier bis ſechs Mitgliedern

Als ſolche ſollen insbeſondere angeſehen werden
ezüglich des Grundbeſihzes

diejenigen Mittheilungen des letzten Erwerbspreiſes und der
onſtigen Bedingungen unter denen der Erwerb ſtaltgefundenu er zu r ſ oder Verſicherungszwecken aufge
nommenen Taxen und die Angabe der ſeit dem letzten Erwerbe
ezw der Tax aufnahme zur Erhöhung des Kapitalwerthes auf

wendeten d Betriebs Kopttals
bezüglich des Anlage un etriebs Kapitalsdie iürg Bücherauszüge zu belegende Angabe des Buch

werthes nach der letzten Jnventur und der ſtattgehabten jähr
lichen Abſchreibungen ſowie der ſeit der letzten Jnventur zur
Verbeſſerung und Erweiterung des Betriebes und der Betriehs
anlagen aufgenommenen Betkräge

bezügteeh der Werihpapiere Forderungen und ſonſtigen
Rechte

die Angabe des Erwerbspreiſes ſowie derjenigen Umſtände
welche eine vom Cours oder Nennwerthe abweichende Schätzung
des Werthes begründen

Wer die Vermögensanzeige oder das vom Vorſitzenden der
Veranlagungskommiſſion erforderte vollſtändige Verzeichniß nicht
innerhalb der vorgeſchriebenen Friſt abgiebt verliert die geſetz
lichen Rechtsmittel gegen die Einſchätzung für das betreffende
Steuerjahr bezw wenn mehrjährige Veranlagungsperioden ange
ordnet ſind für die betreffende Veranlagungsperiode
Für diejenigen welche die Vermögensanzeige überhaupt nicht
in der vorgeſchriebenen Friſt einreichen iſt wie bei der Ein
lommenſteuer neben der veranlagten Ergänzungsſteuer ein Zu
ſchlag von 25 Prozent ſeaeſtet außerdem hat die betreffende
Perſon die durch ihre Unterlaſſung dem Staate eutzogene Steuer
zu entrichten

Die Veranlagung der Steuerpflichtigen erfolgt
gleichzeitig mit der Veranlagung der Einkommenſteuer durch die

für dieſe gebildete Veranlagungs Kommiſſion rEine Voreinſchätzung durch die Voreinſchätzungs Kommiſſion
ſoll nicht ſtattſinden

Der Vorſitzende der Veranlagungs Kommiſſion welcher zu
gleich die Jntereſſen des Staates verlritt hat das Veranlagungs
geſchäft zu leiten Er hat insbeſondere die Vermögensnach
weiſungen zu prüfen und die öffentliche Bekanntmachung wegen
Abgabe der Vermögensanzeige zu erlaſſen
Zum Zwecke der richtigen Veranlagung der Steuerpflichtigen
insbeſondere behufs Prüfung der Vermögensanzeigen hat der Vor
ſitzende ſoweit dies nicht bereits zum Zwecke der Einkommenſteuer
veranlagung geſchehen iſt möglichſt vollſtändige Nachrichten einzu
ziehen auch die für die Werthbeſtimmung der ſtenerbaren Ver
mögenstheile erforderlichen Unterlagen zu beſchaffen

Hierbei kann er ſich nach ſeinem Ermeſſen der Mitwirkung der
Gemeinde bezw Gutsvorſtände bedienen welche ſeinen Auf
forderungen Folge zu leiſten ſchuldig ſind Er iſt befugt die nach
Maßgabe des Einkommenſteuergeſetzes gebildeten Voreinſchätzungs
Kommiſſionen zu einer beſondern Aeußerung über die Ver
mögensverhältniſſe einzelner Steuerpflichtiger zu veranlaſſen

Der Vorſitzende kann den Steunerpflichtigen auf Antrag oder
von Amtswegen Gelegenheit zur perſönlichen Verhandlung über
die für die Veranlagung erheblichen Thatſachen und Verhältniſſe
gewähren

Sämmtiiche Staats und Kommunalbehörden einſchließlich
der Notare haben die Einſicht aller die Vermögensverhältniſſe
der Steuerpflichtigen betreffenden Bücher Akten Urkunden uſw
zu geſtatten und auf Erſuchen Abſchriften aus denſelben zu er
theilen ſofern nicht beſondere geſetzliche Beſtimmungen oder
dienſtliche Rückſichten entgegenſtehen Die Einſicht der Bücher
Akten uſw der Sparkaſſen iſt nicht geſtattet

bildet werden welcher beſteht aus dem Vorſitzenden der Ver
anlagungs Kommiſſion oder dem von ihm zu bezeichnenden

Von dieſen
werden zwei ſtändige Mitglieder von der Regierung ernannt
zwei bis vier nach dem Ermeſſen der Veranlagungs Kommiſſion
ans der Zahl der gewählten ſtellvertretenden Mitglieder
derſelben dieſe werden durch die Kommiſſion abgeordnet
Der Schätzungsausſchuß hat die behufs Veranlagung der
Steuerpflichtigen erforderlichen Werthermittelnngen vorzunehmen
und den Werth der ſteuerbaren Vermögen insbeſondere die Ver
kaufswerthe der im Veranlagungsbezirke belegenen Grundſtücke
ſowie die Werthe der gewerblichen Anlage und Betriebskapitale
zu begütachten

Der Ausſchuß erhält zu dieſem Zwecke Kenntniß von allen
durch den Vorſitzenden der Veranlagungkommiſſion geſammelten
Nachrichten und iſt befngt Auskunſtsperſonen zu vernehmen

e mit berathender Stimme bei ſeinen Berathungen zuzu
ziehen

Der Vorſitzende der Veranlagungs Kommiſſion hat nach Ein
holung des Gnutachtens des Schätzungs Ausſchuſſes das nach
ſeinem Ermeſſen für jeden Stenerpflichtigen zutreffende Ver
mögen getrennt nach den verſchiedenen Beſtandtheilen in die
Nachweiſung der Steuerliſte einzutragen den nach Vorſchrift des
Geſetzes zu entrichtenden Steuerſatz vorzuſchlagen und die Ver
handlungen der Veranlagungs Kommiſſion zur Beſchlußfafſſung
vorzulegen

Die Veranlagungs Kommiſſion foll die eingegangenen Vermögens
anzeigen die Nachweiſungen und die Gutachten des Schätzungs
Ausſchuſſes einer genauen Prüfung unterwerfen Hierbei hat ſie
das Recht von den dem Vorſitzenden zuſtehenden Hilfsmitteln
Nachrichten einzuziehen die für die Werthbeſtimmung der ſteuer
baren Vermögenstheile erforderlichen Unterlagen zu beſchaffen
Zuhilfenahme der Mitwirkung der Gemeinde bezw Gutsvor
ſtände Aufforderung der Voreinſchätzungs Kommiſſion für die
Einkommenſteuer zur Aeußerung über die Vermögensverhältniſſe
des Stenerpflichtigen perſönliche Verhandlung mit demſelben
Einſicht in die Bücher Akten Urkunden rc der Staats und
Kommunalbehörden einſchließlich der Notare auch ihrerſeits

Gebrauch zu machen SDie Kommiſſion ſetzt den nach ihrem Ermeſſen zutreffenden
Steuerſatz auf Grund der ſtattgehabten Ermittelungen feſt ohne
an die Werthabgaben der Steuervpflichtigen gebunden zu ſein

Werden die ſonſtigen thatſächlichen Angaben einer Vermögensan
zeige durch die Veranlagungs Kommiſſion oder den Vorſitzenden be
anſtandet ſo iſt dein Stenerpflichtigen hiervon unter Mittheilung der
Gründe mit der Aufforderung Kenntniß zu geben ſich binnen einer
Friſt von 2 Wochen welche anf vier Wochen verlängert werden kann
zu erklären Unterläßt dies der Steuerpflichtige oder werden die
Bedenken nicht gehoben ſo iſt die Veranlagungs Kommiſſion be
fugt die Vernehmung von Zeugen und Sachverſtändigen und
ſonſlige zur Feſtſtellung der Thatſachen erforderliche Erhebungen
zu veranlaſſen

Die zu vernehmenden Perſonen dürfen die Auskunftsertheilung
nur unter den Vorausſetzungen ablehnen welche nach der Civil

re geneing zur Ablehnung eines Zeugniſſes bezw Gutachtens
erechtigen

Bleiben trotzdem die Zweifel an der Richtigkeit der Vermögens
anzeige beſtehen ſo iſt die Kommiſſion bei Schätzung des Ver
mögens auch an die thatſächlichen Angaben der Steuerpflichtigen
nicht gebunden

Das Ergebniß der Veranlagung wird dem Steuerpflichtigen
mit ciyer Belehrung über das Rechtsmittel der Berufung bekannt
gegeben

Dem Steuerpflichtigen wie dem Vorſitzenden der Veranlagungs
Kommiſſion ſteht das Rechtsmittel der Berufung an die
nach Maßgabe des Einkommenſteuergeſetzes gebildete Berufungs
Kommiſſion zu

Die Berufung iſt gemäß 8 40 Abſatz 2 des Einkommenſteuer
geſetzes welches ſinngemäß Anwendung findet von dem Steuer
pflichtigen binnen einer Ausſchlußfriſt von 4 Wochen einzulegen
welche für den Steuerpflichtigen von dem auf die Zuſtellung der
Benachrichtigung folgenden Tage ab läuft

Die Berufungs Kommiſſion entſcheidet über alle gegen das

Für jeden Veranlagungsbezirk ſoll ein Schätzungsausſchuß ge

n
T

Verfahren und die e der Veranlagungs Kommiſſion
und der Schätzungs Ausſchüſſe eingebrachten Beſchwerden

Behufs Prüfung der Berufungen können die Berufungs Kom
miſſion und deren Vorſitzender eine genaue eng der Ver
mögensverhältniſſe des Steuerpflichtigen veranlaſſen Dabel ſind
ſie befugt von den zu dieſem Zwecke den Veranlagungs Kom

ehe und deren Vorſitzenden zuſtehenden Hilfsmitteln Gebrauch
zu machen

Die Berufungs Kommiſſion und deren Vorſitzender können
ferner die eidliche Bekräftigung des Zeugniſſes oder Gut
achtens der vernommenen Zeugen oder Sachverſtändigen von dem
zuſtändigen Amtsgerichte fordern

Gegen die Entſcheidung der Berufungs Kommiſſion ſteht ſo
wohl dem Steuerpflichtigen wie auch dem Vorſitzenden Beſchwerde
an das Oberverwaltungsgericht zu im Uebrigen gelten in Bezug
auf die Beſchwerde die Beſtimmungen der 88 44 49 des Ein
kommenſteuergeſetzes

Die Veranlagung der Ergänzungsſteuer erfolgt für jedesSteuerjahr zum erſten male für die Zeit vom 1 April 1894 bis
zum 31 März 1895 Der Finanzminiſter ſoll befugt ſein anzu
ordnen daß für die Zeit vom 1 April 1896 ab die Veranlagung
d zwei oder drei aufeinanderſolgende Steuerjahre ſtatt

findet
Tritt im Laufe des Steuerjghres eine Vermehrung des

ſteuerbaren Vermögens infolge Erb oder Fideikommiß Acfall
Abtheilungs oder Ueberlaſſungs Vertrages zwiſchen Eltern
und Kindern Schenkung oder Verheirathung ein ſo iſt
der Erwerber entſprechend der Vermehrung ſeines Vermögens
anderweit zur Ergänzungsſtener zu veranlagen und zur Entrich
tung derſelben von dem Beginn des auf den Vermögenszuwachs
folgenden Monats ab verpflichtet 2Wird nachgewieſen daß im Laufe des Steuerjahres infolge
Wegfalles eines Vermögenstheiles der Geſammtwerth des ſteuer
baren Vermögens eines Steuerpſlichtigen um mehr als den

des Vermögens anderweit zur Ergänzungsſteuer herangezogen
wird ſo kann vom Beginn des auf den Eintritt der Vermögens
verminderung folgenden Monats ab die Ermäßigung der Er
gänzungsſteuer auf den dem verbleibenden Vermögen entſprechen
den Steuerſatz beanſprucht werden

Die Ergänzungsſtener ſoll gleichzeitig mit der Einkommen
ſteuer erhoben werden Die Vorſchriften der 88 62 bis 64 des
Einkommenſteuergeſetzes finden auf die Ergänzungsſteuer gleich
mäßig Anwendung

Wiſſentlich unrichtige Angaben ſollen mit dem 10 his 25fachen
Betrage der Jahresſteuer um welche der Staat verkürzt werden
ſollte mindeſtens aber mit einer Geldſtrafe von 100 Mark be
ſtraft werden

Ueberſteigt das Veranlagungsſoll des Jahres 1894/95 den Be
trag von Mark um mehr als 5 Prozent ſo foll in dem
Verhältniß des Mehrbetrages zu der genannten Summe eine
Herabſetzung der geſetzlich feſtgeſtellten Steuerſätze ſtattfinden
die herabgeſetzten Steuerſätze ſind für das Stenuerjahr 1894,95
und die folgenden Jahre maßgebend

Bleibt das Veraunlagungsſoll des Jahres 1891,95 hinter
dem oben bezeichneten Bekrage um mehr als 5 Prozent zurück
ſo findet in gleicher Weiſe eine entſprechende Erhöhung der geſetz

nung für die Folgezeit wieder außer Kraft geſetzt wenn das
Veranlagungs Soll der Ergänzungsſteuer den Betrag von

Mark zuzüglich einer Steigerung von 4 Prozent für jedes
auf 1894/95 folgende Stenerjahr erreicht

den Erlaß von Staagtsſtenern und dem Kommunaglabgaben Geſetz
in Kraft treten
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WVanren nd Produkienbertehte
Getreide

Nordhausen 109 Nov Preise einschl Maklergebühr Werzen
14,70 15,20 Roggen 14,00 14,80 Gerste 15,00 16,00 IIafer
13,50 14,00 M per 100 kg

Hamburg 10 Nov Weizen loco ruhig holsteinischer loco

Stettin 16 Nov Weizen loco unverändert 144, 0 149,00 per

133,50 per April Alas 139,00 Pomm IIafer loco neuer 137 141
Breslau 10 Nov Koggen per Nov 138,09 per Nov Dez 138,00

ver April Mai f
Wien 10 Nov Weizen pr Frühjahr 7,75 Gd 7,82 Br Rogoen

per Frühjahr 6,72 6,75 Br Hafer per Frühjahr 5,92 Gd 6,02 Br

IIafer per Frühjahr 60 Gd 5,62 Br g
Amsterdàam 10 Nov Weizen per Nov per März 176

Roggen pr März 320 per Alai

schwaeh Gerste ruhig

77

ondon 30 Xov Chilesalpeter 8 ch 9 d für gewöhuliche 9 b
t bis 3 d für ehemische Sorten

Div Bisenb Stamm AKdt Div
10 e Altenburg Zeitz 200,000 ö ILeipz Baubank
20 Aussig Teplitz 400,009 10 do Bierb Reudn
7 i Böhm Westb 50 145,70B

10 Busechtehrad Lit A 172,55B a
10 do do B 189,506 103,88 Galiz K Ludw B 91,508 fo
7 Graz Köllach 107,250 40 e

106,758

Lpa Kammgarnsp 153,006
do Alalzf Schkeud 138,900
Mansfelder Kuxe

St M 411,000
0 Saalbahn 22,006 Sächs Kanimg Spo Weimar Gera 13,256 ger 80,00018 Werrabahn 8 Sächs Masch FabIIartmann 130,90BDiv Bisenb St P Akt 1129 Säehs Webstuhl

829 Altenburg Zeitz 179,506 Fabr Schönherr 138,250
12 Dux Bodenb ILit A 9 Thür Gasges Lpz 154,750
12 do do B 9 s m W r1 Thür Br V St 00Div Bank u Kredit AKt e d Puz s
9 Allg D Kr A Lpz 163,9060 5 Zeitzer Par u A 868,00B
7 Dresdener Bank 140,75b2 do do Ohlig 103,756o Geraer Bank 5 Westeregeln Part 102,500do IIäle u Krdib Ohblig

T ecipuaiger Börse 10 November

Zt A Zt3 Sächs Rent Am 3933 87,6002 4 Alansf Gew 1882 500 88,008

3 do 1000 87,60b2 42 do 1879 98,00b3 do 500 87,800 4 do Em 1875 98,0068
Thlr St 102,6560630 Staatsanl 1655 100 94,000 42 do 1876 102,656o do 1847 500 32 Altb Taadoblig 1000 99,759

32 40 67 kv 40 500 100,000 32 do do 5000 90,756
3 i Landrenten r 500 97,756

5 i Gothaer Privatb 112,000 12 Zuekerfab Glauzig 121,509
6 i Leipziger Bank 128,90 h 7 Znuekerraft IIalle 113,006
6 J 18 Be 118,6007 imar B st6 l Aer ahget 101,750 90 Ansl Risenub P v

4 Aussig Teplitzer 91,60Div Ind Aktien Pr und 5 Mänhn 92,300
Stamm Prior 4 àdo do Gold 100,400

5 Chemn Werkz MI 5 Buschtehr BNdw 99,3060
Fabr AZimmerm 103,7560 5 do Ew 1871 90,309

7 e Cröllw Papierſabr 118,006 5 do do 1872 90,209
490 do Sehldvsehr 98,100 4 do Gold 102,900

5 Dörstewitz Rattm 760,600 5 Dux Bodenbach 90,200
4 D W M Sonderm s do Em 1871 90,200Stier Vorz A 67,005 5 do do 1874 109,5004 e Geragerdutesp u W 101,006 4 i Graz Köllacher 85,750
7 Germauvia Schw 5 do Em v 1871 u 72 86,45 h

8ohn 07,500 4 Kaschau Oderberg 80,506s Hallesche Str B 105,500 4 c n Gold 99,400
1 ne 55,000 5 o Gold 108,60012 Körbisd Zuckerfb 119,000 5 Prag Turnau 92,000

4 Theil vermindert worden iſt oder daß der wegſallende Theil

lichen Steuerſätze ſtatt Dieſe Erhöhung wird durch Kgl Verord

Dieſes Geſetz ſoll nur gleichzeitig mit den Geſetzen betreffend

neuer 125 1 8 Roggen loco ruhig mecklenburgischer loco neuer 140
145 russ loco vubig Transito 118 120 IIaſer rubig Gerste ws

NOoV

149, 0 per April AMlai 156,00 Roggen loco rubig 130,00 138 0 per Nov

Pest 10 Nov Weizen loco matt per Frühjahr 7,61 Gd 7,63 Br

Antwerpen 10 Nov Weizen behauptet Roggen unbelebt Hafer

New Yoric 10 Nov Telegr Anfangsbericht Weizen per Der

Chemische Produkbte e

v Riebeck Co 171,00
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